
Tenor 

1. Die Rechtssachen T-252/07, T-271/07 und T-272/07 werden 
zu gemeinsamer Entscheidung verbunden. 

2. Die Klagen werden abgewiesen. 

3. Sungro, SA, Eurosemillas, SA, und Surcotton, SA tragen jeweils 
ihre eigenen Kosten sowie, gesamtschuldnerisch, die Kosten des 
Rates der Europäischen Union und der Europäischen Kommission. 

( 1 ) ABl. C 211 vom 8.9.2007. 

Urteil des Gerichts erster Instanz vom 20. Januar 2010 — 
Nokia/HABM — Medion (LIFE BLOG) 

(Rechtssache T-460/07) ( 1 ) 

(Gemeinschaftsmarke — Widerspruchsverfahren — Anmel
dung der Gemeinschaftswortmarke LIFE BLOG — Ältere na
tionale Wortmarke LIFE — Relatives Eintragungshindernis — 
Verwechslungsgefahr — Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verord
nung (EG) Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Ver
ordnung (EG) Nr. 207/2009) — Teilweise Zurückweisung der 

Anmeldung) 

(2010/C 51/59) 

Verfahrenssprache: Finnisch 

Parteien 

Klägerin: Nokia Oyj (Helsinki, Finnland), (Prozessbevollmächtig
ter: Rechtsanwalt J. Tanhuanpää) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) (Prozessbevollmächtigter: A. Folliard- 
Monguiral) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM 
und Streithelferin vor dem Gericht: Medion AG (Essen, Deutsch
land) (Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt P.-M. Weisse) 

Gegenstand 

Klage gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer 
des HABM vom 2. Oktober 2007 (Sache R 141/2007-2) zu 
einem Widerspruchsverfahren zwischen der Medion AG und 
der Nokia Oyj 

Tenor 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Die Nokia Oyj trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 51 vom 23.2.2008. 

Urteil des Gerichts vom 19. Januar 2010 — De 
Fays/Kommission 

(Rechtssache T-355/08 P) ( 1 ) 

(Rechtsmittel — Anschlussrechtsmittel — Öffentlicher Dienst 
— Beamte — Urlaub — Krankheitsurlaub — Unbefugtes 
Fernbleiben vom Dienst, das infolge einer ärztlichen Kontrolle 
festgestellt wurde — Anrechnung auf den Jahresurlaub — 

Verlust des Anspruchs auf die Dienstbezüge) 

(2010/C 51/60) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Verfahrensbeteiligte 

Rechtsmittelführerin: Chantal De Fays (Bereldange, Luxemburg) 
(Prozessbevollmächtigte: F. Moyse und A. Salerno, Rechts
anwälte) 

Andere Verfahrensbeteiligte: Europäische Kommission (Prozess
bevollmächtigte: D. Martin und K. Herrmann) 

Gegenstand 

Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts für den öffentlichen 
Dienst der Europäischen Union (Erste Kammer) vom 17. Juni 
2008, De Fays/Kommission (F-97/07, noch nicht in der amtli
chen Sammlung veröffentlicht), gerichtet auf Aufhebung dieses 
Urteils 

Tenor 

1. Das Rechtsmittel und das Anschlussrechtsmittel werden zurück
gewiesen. 

2. Chantal De Fays trägt die durch das Rechtsmittel entstandenen 
Kosten. 

3. Die Kommission trägt die durch das Anschlussrechtsmittel ent
standenen Kosten. 

( 1 ) ABl. C 285 vom 8.11.2008.
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